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Pädagogischer Beobachter.
Oxgraj___ d_ex zijLxc____er. T7"ol_tessc_l___"v_i_Le_

Abonnementspreis, franc« durch die ganze Schweiz: jährlich Fr. 2. 50, halbjährlich Fr. 1. 30, vierteljährlich 70 Cts.

Insertionsgebühr für die zweispaltige Petit-Zeile oder deren Raum: 15 Cts.

Winterthur, M 15. den 15. April 1876.

Die Petition des liberal - theologischen Vereins

an den Erziehungsrath um Vermehrung der Religionsstunden
am Seminar Küsnacht ist uns von deren Verfassern wohl
nicht in der Meinung übermittelt worden, dass wir sie blos
reproduziren, sondern in der Voraussetzung, dass wir unsere
eigene Ansicht darüber aussprechen. Es soll das in
Folgendem geschehen ; vorerst aber wollen wrir einige verwandte
Aeusserungen aus andern Theilen unseres Landes
berücksichtigen.

Aus der jüngsten Zeit liegen zwei Kundgebungen des

bernerischen Reformvereins vor. Die eine ist
ein« Manifestation zu Gunsten der Beibehaltung des
Religionsunterrichts an der Volksschule, wobei, wie nach dem
Vorschlag unserer Geistlichkeitssynode, in den 6 ersten Jahren
der Lehrer, in den folgenden der Pfarrer ihn zu ertheilen
hätte. Diese Kundgebung ist denn flugs vom Wochenblatt
von Stäfa der Lehrerschaft des Kantons Bern
unterschoben worden ; das eifrige Blatt beeilte sich, seinen Lesern
die Zürcher Lehrer als Religionsfeinde zu denunziren und
ihnen zu sagen : „Seht, die Berner sind doch bess're
Menschen." Eine Berichtigung des Irrthums ist nicht
erfolgt : wenn's schon nicht wahr ist, wenn's nur dient Wir
sind leider im Falle, wenigstens einem Theil der Berner
Lehrer den ihnen vom Wochenblatt gewundenen Kranz vom
Haupte zu ziehen. Es hat nämlich die Kreisschulsynode

von Pruntrut erklärt, „dass die Lehrerschaft
des Bezirkes keinen Religionsunterricht als solchen mehr
wünsche, weder von Geistlichen noch von Lehrern gegebenen,
vielmehr sollen beim Unterricht derjenigen Fächer, welche
dazu Gelegenheit geben, also besonders beim Lesen und bei
der Geschichte, ächte Menschenliebe geweckt und gesunde
Lehren der Moral deduzirt werden. Dafür möge der Vater-
landsknnde und der Lehre von den Bürgerpflichten grössere
Aufmerksamkeit zugewendet werden." — So tönt es aus dem
Jura. Und doch stehen die dortigen Lehrer nicht unter
dem Einflüsse des „Päd. Beob.", kennen wohl das Blatt
kaum, und sind auch nicht durch ein Seminar gegangen,
wo kein oder nur ein reduzirter Religionsunterricht gegeben
wird. Wohl aber haben die Lehrer des Berner Jura alle
G legenheit, darüber klar zu werden, wie „konfessionslos" ein
Unterricht sein müsste, der von ihren ultramontanen Geistlichen

ertheilt oder auch nur von ihnen als Leiter oder
Mitglieder der Schulbehörden beaufsichtigt würde. Wer eben
mitten im Kampfe steht, weiss wo die Schwierigkeiten liegen,
und sieht auch den Ausweg am klarsten. Wie die Arbeiterfrage

in dem Lande aufgetaucht ist und wohl auch zuerst
ausgekämpft werden wird, wo die sozialen Unterschiede am
grellsten nnd die Frage am brennendsten, in England —
so halten wir es für ein sehr bedeutsames Zeichen, dass die
erste radikale Kundgebung einer Korporation von Lehrern
aus einer Gegend kommt, wo die Uebelstände am grössten
sind. Wir erwarten denn die kräftigste Unterstützung in
der Forderung, die da heisst : „Ausschluss des
Religionsunterrichts aus der Volksschule" von den Freisinnigen der
ultramontanen Kantone, aus welchen seiner Zeit auch der
Raf nach Zentralisation des Schulwesens am lautesten
erschallte ; und wir finden es begreiflich, dass z. B. im Kanton

Zürich, wo die Verhältnisse leidlicher sind, die radikale
Presse zn dieser Forderung bisher noch keine Stellung
genommen hat, während allerdings die liberale Presse unisono
die Petition unserer Geistlichen beifällig abgedruckt hat und
also die Frage von Anfang an aufs politische Gebiet hinüber
zu ziehen gewillt scheint. Gleichzeitig konstatiren wir, dass
einige sich liberal nennerde Blätter, wie „Limmat" und
„Bülacher Volksfreund", daneben keinen Anlas< versäumen,
das evangelische Seminar in Unterstrass herauszustreichen.
Wie reimt sich das zusammen und wo steckt da der
Liberalismus

Die andere Kundgebung der bernerischen Reformgeistlichen
betrifft den Katechismus des Exbischofs La-
chat, der in den katholischen Schulen des Bisthums Basel
gebraucht wird und krass genug aussehen mag. Die bernerischen

Reformer haben eine Petition an den Bundesrath
gerichtet mit dem Ansuchen, er möge alle religiösen Lehrmittel

der Schweiz einer Prüfung unterziehen und die
konfessionellen unterdrücken. Ob wohl die Ultramont aneu die
dem Reformverein zusagenden Lehrmittel nicht auch für
sehr konfessionell ansehen würden — Wir sind sehr
begierig zu sehen, wie der Bundesrath sich aus der Sache
ziehen wird. Vermuthlich dadurch, dass rr sich gar nicht
in dieselbe hineinlässt; aber nicht mehr ist von dem National-
rath zu erwarten, den Hr. Wyss in der „Schweiz.
Lehrerzeitung" dem Verein anräth. Oder werden sich wirklich
diese Behörden zu Synoden oder Konzilien aufwerfen, über
religiöse Lehrmittel zu Gerichte sitzen und durch Abstimmung

eine neue protegirte und privilegirte Staatsreligion
schaffen Denn das und nichts anderes wäre die Folge
davon : Die Religion des Reformvereins würde zur Staatsreligion

erhoben, wenn seinem Gesuche willfahrt würde.
Hoffentlich findet die Frage mit dem eidgenössischen

Schulgesetz eine baldige Lösung ; stelle man sich
sodann auf den prinzipiellen Boden, der zugleich den einzigen
Ausweg bietet, der nicht neue Verwicklungen in sich birgt,
den einzigen, mit dem sich alle religiösen Parteien zufrieden
geben können. Wenn aber unter letzteren welche sind, die
beanspruchen vom Staate bevorzugt zu werden, so ist's nur
billig, dass der Vater die verzärtelten Kinder entwöhne. —
Die Lösung heisst : Hie Schule, da Kirche, hie Obligatorium,
da Freiwilligkeit, hie Staatsdomäne, da Privatgebiet

Mit Vorstehendem haben wir unseren Standpunkt der
Petition des liberal-theologischen Vereins gegenüber in der
Hauptsache bereits dargelegt. In der Hauptsache Denn
die Vermehrung der Religionsstunden am
Seminar ist nur das Mittel, um den
Religionsunterricht für die Schule und die
Betheiligung d e r G e i s 11 i c h e n bei demselben
zu retten. Wird am Seminar in allen Klassen Religionsunterricht

ertheilt, so muss dem Lehrer doch Gelegenheit
geboten werden, denselben wieder zu verwerthen ; er reicht
gerade aus, um ihn anf der Stufe der Alltagsschule zu
ertheilen ; für die oberen Stufen wird der Unterricht nicht
nur in der Kirche, sondern auch in der Schule den Geistlichen

zufallen.
Wir greifen zunächst einige spezielle Punkte aus der

Petition heraus. Sie spricht von der Thatsache, dass ein

grosser Theil namentlich der Jüngern Lehrer den Religions-




